
Anlage zum Verkaufsprospekt 

Anhang „ökologische und/oder soziale Merkmale“ 
 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzpro-

dukten   

 

Name des Produkts: HANSAdefensive 

 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900FYXHSATHJA9933 

 

Ökologische und / oder soziale Merkmale 
 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

          ☐ Ja            Nein 

☐ Es wird ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 

 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von ___% an nachhaltigen Investitionen 

 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

☐ Es wird damit ein Mindesanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: ___%  

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine nachhalti-
gen Investments getätigt. 

 
  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit dem Finanzprodukt 
beworben?  

 Das Finanzprodukt investiert mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in 

Wertpapiere und/oder Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden (im Weiteren “dezidierte ESG-

Anlagestrategie”). Daneben berücksichtigt der Fonds bestimmte Ausschlusskriterien.  

 

Entsprechend werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale beworben.  

 

Das Sondervermögen vergleicht sich mit keinem Referenzwert. 

 

 

 

 

Eine nachhaltige Investition 
ist eine Investition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die zur Errei-
chung eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, voraus-
gesetzt, dass diese Investition 
keine Umweltziele oder sozialen 
Ziele erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, in die in-
vestiert wird, Verfahrensweisen 
einer guten Unternehmensfüh-
rung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. Diese Ver-
ordnung umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial nachhalti-
gen Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitionen mit 
einem Umweltziel könnten ta-
xonomiekonform sein oder 
nicht. 
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Mit Nachhaltigkeitsindikato-
ren wird gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanzprodukt be-
worbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale erreicht wer-
den. 

 

  Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzpro-

dukt beworben werden, herangezogen? 

I. Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie  

Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten Mindestquote von 51 % nur 

solche Titel erwerbbar, die im sektoralen Vergleich wenigstens als durchschnittlich 

eingeordnet sind und insofern ein ESG-Rating von mindestens A erhalten haben.  

 

In Bezug auf Derivate und Zertifikate werden keine ESG-Kriterien angewendet. 

 

Darüber hinaus sind im Rahmen der Mindestquote von 51 % nur solche Titel 

erwerbbar, die nicht gegen die nachfolgend aufgeführten Standard-PAIs zu Umwelt- 

und/oder Sozialthemen gem. Anhang I Tabelle 1 Delegierte Verordnung (EU) 

2022/1288 verstoßen:  

 

Für Einzeltitel und Zielfonds: 

 

Exposition gegenüber Unternehmen, 

die im Sektor der fossilen Brennstoffe 

tätig sind.  

PAI 4 

Aktivitäten, die sich negativ auf die 

biologische Vielfalt in sensiblen 

Gebieten auswirken. 

PAI 7 

Verstöße gegen die Prinzipien des UN 

Global Compact (UNGC) und die 

OECD-Leitsätze für multinationale 

Unternehmen (OECD-GME). 

PAI 10 

Fehlen von Verfahren und 

Mechanismen zur Überwachung der 

Einhaltung von UNGC und OECD-

GME. 

PAI 11 

Exposition gegenüber umstrittenen 

Waffen. 
PAI 14 

 

Für Staaten: 

 

THG-Emissionsintensität1  PAI 15 (Paris Agreement) 

Länder, in die investiert wird, die 

gegen soziale Bestimmungen 

verstoßen 

PAI 16 

 

 

Die diesbezüglichen Daten werden ebenfalls durch den Datenprovider MSCI ESG 

Research LLC (im Weiteren „MSCI ESG“) zur Verfügung gestellt.  

 

Sofern ein Titel bei dem Datenprovider keine Daten zu den PAIs aufweist, bleibt der 

Titel für das Sondervermögen erwerbbar, ist aber in der Mindestquote der 

dezidierten ESG-Strategie nicht zu berücksichtigen. 

 

 
1 Aufgrund einer fehlenden Ja/Nein-Kodierung von PAI 15 wird die Ratifizierung des Übereinkommens von 

Paris herangezogen. 
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Supranationale Organisationen2 und Entwicklungs- und Förderbanken sind auch 

ohne Vorliegen von Daten zu den PAI für das Sondervermögen erwerbbar, werden 

aber nicht in der Mindestquote der dezidierten ESG-Strategie berücksichtigt. 

 

II. Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien  

Das Sondervermögen darf nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die  

 

(1) Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem 

Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der 

Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren 

Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot 

von Streumunition (“Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den 

jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) generieren oder 

Umsatz aus der Herstellung von Atomwaffen generieren; 

 

(2) mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten 

generieren; 

 

(3) mehr als 30 % ihres Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von 

Kraftwerkskohle generieren;   

 

(4) in schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne 

Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-

Netzwerkes oder gegen die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen 

verstoßen;3 

 
Von einer solchen Aussicht auf Besserung kann ausgegangen werden, 

sofern der Fondsmanager und/oder die Gesellschaft vor den Erwerb bzw. bei 

einer Verschlechterung der Bewertung von bereits im Portfolio befindlichen 

Titeln, mit dem Emittenten in Dialog getreten sind und auf Verbesserung 

hinwirken, so dass die Gesellschaft und der Fondsmanager ihre Auffassung 

ändern und nunmehr von einer Aussicht auf Besserung ausgehen dürfen. 

Der Titel bleibt in diesem Fall erwerbbar.   

 

Titel mit einem ESG-Rating von A, die schwere Verstöße gegen die 10 

Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes oder gegen die OECD-

Leitsätze für Multinationale Unternehmen mit Aussicht auf Besserung (z. Bsp. 

wegen Engagements) aufweisen, bleiben erwerbbar und sind im Rahmen der 

oben genannten 51 %-Quote zu berücksichtigen. 

 

Ferner werden keine Anleihen von Staaten erworben, 

 

(5)  die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden. 

 

 

 

 

 
2 Hierunter versteht man den Zusammenschluss mehrerer Staaten, die sich über die nationalen Grenzen 

hinweg für gemeinsame politische, wirtschaftliche oder soziale Ziele engagieren und die unmittelbaren 

Machtbefugnisse gegenüber den Bürgern seiner Mitgliedstaaten besitzen, wie z.B. die Europäische Union, 

die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation. 

3 In schwerer Weise und ohne Aussicht auf Besserung verstößt ein Unternehmen gegen die genannten 

Konventionen, sofern ein sehr schwerer oder ein schwerer Verstoß noch als laufend eingestuft wird und ein 

Unternehmen daher noch nicht an der Heilung der Kontroverse arbeitet. 
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Bei den wichtigsten nachteili-
gen Auswirkungen handelt es 
sich um die bedeutendsten 
nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämp-
fung von Korruption und Beste-
chung. 

 

Darüber hinaus werden keine Investmentanteile erworben, die ihrerseits 

nachweislich in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investieren, die  

 

(6) Umsatz mit dem Vertrieb und/oder der Herstellung von geächteten Waffen4 

erwirtschaften,  

 

(7) mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Tabakproduktion erwirtschaften,  

 

(8) mehr als 30 % ihres Umsatzes mit dem Vertrieb und/oder der Herstellung 

von Kohle erwirtschaften und/oder  

 

(9)  sehr schwere Verstöße ohne positive Perspektive gegen den UN Global 

Compact aufweisen.5 

 

Die diesbezüglichen Daten werden von dem Datenprovider MSCI ESG zur 

Verfügung gestellt. Titel, die bei dem Datenprovider keine Daten zu den 

Mindestausschlüssen aufweisen bzw. der Datenprovider diesbezüglich kein eigenes 

Research durchgeführt hat, sind für das Sondervermögen nicht erwerbbar. 

 

 

 

 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

☒ Ja 

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das 
Sondervermögen im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigt und 
durch welche Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt ist, diese zu vermei-
den, bzw. zu verringern:  
 
Im Besonderen werden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. (1) 
bis (4) für Unternehmen, die Ausschlusskriterien Nr. (6) bis (9) für Investmentanteile 
und das Ausschlusskriterium Nr. (5) für Staaten herangezogen.  
 

 
4
 Als geächtete Waffen definieren sich solche nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, 

der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung 

(„Ottawa-Konvention“), dem Überein-kommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) so-

wie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC). 

5
 Bei schweren Verstößen wird unterstellt, dass das Portfoliomanager des Zielfonds von einer positiven 

Perspektive ausgeht. Dies kann theoretisch dazu führen, dass die positive Prognose eines Titels vom Port-

foliomanager des Sondervermögens und des Zielfonds unterschiedlich eingeschätzt wird. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.  
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-
den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Die unter Ausschlusskriterium Nr. (1) genannten Konventionen, die sich konkret auf 
die jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Pro-
duktion, die Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber 
hinaus beinhalten die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbestän-
den kontroverser Waffen, sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Kom-
ponenten der Opferhilfe.  
 
Die mit dem Ausschlusskriterium Nr. (3) aufgegriffene Begrenzung des Abbaus und 
Vertriebs von Kraftwerkskohle ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher Fak-
tor für die Einschränkung von Treibhausgas- und CO²-Emissionen einzuordnen.  
 
Das Ausschlusskriterium Nr. (4) greift den UN Global Compact, sowie die OECD-
Leitsätze für Multinationale Unternehmen auf.  
 
Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, 
die Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 
10 Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien Menschen-
rechte (Prinzipien 1 und 2), Arbeitsbedingungen (Prinzipien 3 -6), Ökologie (Prinzi-
pien 7-9) und Anti-Korruption (Prinzip 10) unterteilen.  
 
Entsprechend der Prinzipien 1 – 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die 
international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen.  
 
Die Prinzipien 3 – 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeits-
rechte respektieren und umsetzen.  
 
Im Rahmen der Prinzipien 7 – 9 werden Anforderungen an die ökologische Nach-
haltigkeit gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden 
können: Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und An-
wendung nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den 
Anspruch, dass Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen.  
 
Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, 
weltweit die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leit-
sätze für Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Aus-
landsinvestitionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf.  
 
Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffent-
licht und versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Län-
dern und Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte wer-
den insbesondere die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Re-
gierungsarbeit herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glau-
bens-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und 
der jeweiligen individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt.  
 
Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten 
auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Ab-
kommen drei Ziele:  

 
- Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Cel-

sius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staa-
ten bemühen, den Temperaturanstieg auf 1,5°C im Vergleich zum vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen.  

- Treibhausgasemissionen zu mindern 
- die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.  

 
Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, 
durch welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche 
Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert werden sollen. Die Auswahl der 
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Nachhaltigkeitsfaktoren beruht auf der Delegierten Verordnung zur Verordnung (EU) 
2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor. 

 

Für Anleihen von Unternehmen 
 

Nachhaltigkeitsindikatoren 
für nachteilige Auswirkung 
(„PAI“) gem. Anhang I 
DelVO (EU) 2019/2088 

Berücksich-
tigt durch 

Begründung 

1. Treibhausgasemissionen 
(GHG Emissions) 

2. CO2-Fußabdruck (Car-
bon Footprint) 

3. Treibhausgasintensität 
der im Portfolio befindli-
chen Unternehmen (GHG 
intensity of investee com-
panies) 

Ausschlusskri-
terien Nr. (3) 
und (4)* 

Durch die in den Ausschlusskri-
terien genannte Umsatz-
schwelle hinsichtlich Unterneh-
men, welche Umsatz mit dem 
Abbau und Vertrieb von Kraft-
werkskohle erwirtschaften, so-
wie durch den Ausschluss von 
Unternehmen, welche schwere 
Kontroversen mit den UN Glo-
bal Compact und damit eben-
falls mit den Prinzipien 7-9 des 
UN Global Compacts aufwei-
sen*, kann davon ausgegan-
gen werden, dass mittelbar we-
niger Emissionen ausgestoßen 
werden.  

4. Exposition zu Unterneh-
men aus dem Sektor der Fos-
silen Brennstoffe (Exposure 
to companies active in the 
fossile fuel sector) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (3)  

Investitionen in Aktivitäten im 
Bereich fossile Brennstoffe sind 
für den Fonds aufgrund der in 
den Ausschlusskriterien veran-
kerten Umsatzschwellen be-
grenzt, wodurch eine entspre-
chende Exposition teilweise 
vermieden wird. 

5. Anteil von nichterneuerba-
rer Energie an Energiever-
brauch und -produktion 
(Share of non-renewable 
energy consumption and pro-
duction) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (3)  

Durch die in dem Ausschluss-
kriterium beinhaltete Umsatz-
schwelle wird die Investition in 
als besonders problematisch 
eingestuften Energiequellen 
beschränkt.   
 
Der Anteil von nicht-erneuerba-
ren Energien am Energiever-
brauch wird damit indirekt be-
rücksichtigt, da anzunehmen 
ist, dass die Begrenzung der In-
vestitionen zu einem vermin-
derten Angebot nicht erneuer-
barer Energie führen wird.  
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6. Energieverbrauchsintensi-
tät pro Branche mit hohen 
Klimaauswirkungen (Energy 
consumption intensity per 
high impact climate sector) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (4)*  

Die Prinzipien 7-9 des UN Glo-
bal Compact* halten Unterneh-
men an die Umwelt vorsorglich, 
innovativ und zielgerichtet im 
Rahmen ihrer Tätigkeiten zu 
schützen. Insbesondere der mit 
Prinzip 9 UN Global Compact 
verfolgte Ansatz, innovative 
Technologien zu entwickeln, 
kann zu einer Verringerung der 
Energieintensität beitragen. 
Entsprechend wird erwartet, 
dass Unternehmen, welche 
keine schwerwiegenden Ver-
stöße mit dem UN Global Com-
pact aufweisen, beschränkte 
negativen Auswirkungen auf 
die Energieverbrauchsintensi-
tät pro Branche haben. 

7. Aktivitäten mit nachteiligen 
Auswirkungen auf artenreiche 
Gebiete (Activities negatively 
affecting biodiversity-sensi-
tive areas) 
8. Schadstoffausstoß in Ge-
wässer (Emissions to water) 
9. Sondermüll (Hazardous 
waste) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (4)* 

Insbesondere wird in Prinzip 7 
des UN Global Compact* der 
Vorsorgeansatz postuliert. Es 
wird davon ausgegangen, dass 
Unternehmen, welche keine 
schwerwiegenden Verstöße mit 
dem UN Global Compact auf-
weisen, nur beschränkte nega-
tive Auswirkungen auf ge-
schützte Gebiete und die dort 
beheimateten Arten, und nur 
beschränkte negative Auswir-
kungen an anderen Orten 
durch Schadstoff-belastetes 
Abwasser oder durch Sonder-
müll entfalten.  

10. Verstöße gegen den UN 
Global Compact oder die 
OECD-Leitlinien für multinati-
onale Unternehmen (Violati-
ons of UNGC and OECD-Gui-
delines for MNE) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (4)* 

Schwerwiegende Verstöße ge-
gen den UN Global Compact* 
und die OECD-Leitlinien für 
multinationale Unternehmen* 
werden durch das Ausschluss-
kriterium fortlaufend über-
wacht.  

11. Mangelnde Prozesse und 
Compliancemechanismen 
um Einhaltung des UN Global 
Compacts oder der OECD-
Leitlinien für multinationale 
Unternehmen zu überwachen 
(Lack of processes and com-
pliance mechanisms to moni-
tor compliance with UNGC 
and OECD-Guidelines) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (4)* 

Unternehmen, bei denen 
schwerwiegende Verstöße ge-
gen die genannten Vereinba-
rungen auftreten, haben er-
kennbar nicht ausreichend 
Strukturen geschaffen, um die 
Einhaltung der Normen sicher-
stellen zu können, so dass da-
von ausgegangen werden 
kann, dass der Ausschluss zu 
einer Beschränkung der negati-
ven Auswirkungen führt.  
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12. Unbereinigte geschlechts-
spezifische Lohnlücke (Unad-
justed gender pay gap) 
13. Geschlechterdiversität im 
Aufsichtsrat oder Geschäfts-
führung (Board gender diver-
sity) 
 

Ausschlusskri-
terium Nr. (4)* 

Da Prinzip 6 des UN Global 
Compact* auf die Abschaffung 
aller Formen von Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz abzielt 
und zudem im Rahmen der 
Prinzipien 3-6 auf die ILO-Kern-
arbeitsnormen* verwiesen wird 
ist davon auszugehen, dass 
der Ausschluss schwerwiegen-
der Verstöße zu einer Be-
schränkung negativer Auswir-
kungen führt. 

14. Exposition zu kontrover-
sen Waffen (Exposure to 
controversial weapons) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (1) 

Über das Ausschlusskriterium 
wird eine Investition in Unter-
nehmen, welche Umsatz mit 
kontroversen Waffen, bspw. 
Antipersonenminen erwirt-
schaften, ausdrücklich ausge-
schlossen.  

 

*Soweit Engagement angewendet wird, kann dies dazu führen, dass der Emittent 
der jeweiligen Aktien oder Anleihen aktuell gegen einzelne oder einige Prinzipien 
des UN Global Compacts verstößt. Der Portfoliomanager geht jedoch davon aus, 
dass durch die Anwendung des Engagements eine positive Entwicklung des jewei-
ligen Emittenten erwartet werden darf, welche mittel- bis langfristig eine positive Aus-
wirkung auf die Entwicklung hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeits-
auswirkung haben würde.  
 
Für Anleihen von Staaten 
 

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI Berücksich-
tigt durch 

Begründung 

Treibhausgasintensität (GHG 
Intensity) 

PAI 15 im Rah-
men der dezi-
dierten ESG-
Strategie 

Da der Portfoliomanager durch 
Anwendung des Ausschluss-
kriteriums nur in Anleihen von 
Staaten investiert, die das Pari-
ser Abkommen ratifiziert ha-
ben, ist sichergestellt, dass nur 
in Staaten investiert wird, wel-
che Maßnahmen treffen, um 
die Treibhausgasintensität zu 
minimieren. Daher lässt sich 
davon ausgehen, dass mittel-
bar eine Beschränkung negati-
ver Auswirkungen auf die 
Treibhausgasintensität von 
Staatenerfolgt.  
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Im Portfolio befindliche Anlei-
hen von Ländern, die sozialen 
Verstößen ausgesetzt sind 
(Investee countries 
subject to social violations) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (5) 
sowie PAI 16 
im Rahmen der 
dezidierten 
ESG-Strategie 

Durch Anwendung des Aus-
schlusskriteriums investiert der 
Portfoliomanager für das Son-
dervermögen nicht in Staatsan-
leihen, welche auf Grundlage 
bestehender Informationen, 
Analysen und Experteninter-
views als „unfrei“ klassifiziert 
werden. [Die Klassifizierung ist 
in „frei“, „teilweise frei“ und „un-
frei“ unterteilt.] So wird sicher-
gestellt, dass der Portfolioma-
nager wenigstens keine Anlei-
hen von Staaten investiert, wel-
che definitiv sozialen Verstö-
ßen ausgesetzt sind. Entspre-
chend wird das PAI insofern 
berücksichtigt, als dass eine 
Beschränkung negativer er-
folgt. 

 

Für Investmentanteile  
 
Die Berücksichtigung der PAI erfolgt in Bezug auf Investmentanteile durch das An-
wenden der obengenannten Ausschlusskriterien Nummer (6) bis Nummer (9).  
 
Hervorzuheben ist dabei, dass die Gesellschaft zur Bewertung der Zielfonds eben-
falls auf den Datenprovider MSCI ESG zurückgreift. Insofern kann die Gesellschaft 
und das Portfoliomanagement nicht zusichern, dass für alle Emittenten im Zielfonds 
entsprechende ESG-Daten erhoben wurden. Die Berücksichtigung der PAI auf 
Ebene der Investmentanteile ist daher als Annäherung zu verstehen.  
 
Dies vorausgeschickt soll mit folgender Tabelle dargestellt werden, wie die PAI in 
Hinblick auf Zielfonds möglichst berücksichtigt werden:  
 

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI Berücksich-
tigt durch 

Begründung 

1.Treibhausgasemissionen 
(GHG Emissions) 
2. CO2-Fußabdruck (Carbon 
Footprint) 
3. Treibhausgasintensität der 
im Portfolio befindlichen Un-
ternehmen (GHG intensity of 
investee companies) 

Ausschlusskri-
terien Nr. (8) 
und (9) 

Durch die in dem Ausschluss-
kriterium genannte Umsatz-
schwelle hinsichtlich Emitten-
ten im Zielfonds, welche Um-
satz mit dem Vertrieb und/oder 
Herstellung von Kohle erwirt-
schaften und durch den Aus-
schluss von Zielfonds, die in 
Emittenten investieren, welche 
sehr schwere Kontroversen mit 
den UN Global Compact und 
damit ebenfalls mit den Prinzi-
pien 7-9 des UN Global Com-
pacts aufweisen, kann davon 
ausgegangen werden, dass 
mittelbar weniger Emissionen 
ausgestoßen werden.  
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4. Exposition zu Unterneh-
men aus dem Sektor der 
Fossilen Brennstoffe (Expo-
sure to companies active in 
the fossile fuel sector) 

Ausschlusskri-

terium Nr. (8)  

Investitionen in Zielfonds, wel-
che in Emittenten mit entspre-
chenden Aktivitäten im Bereich 
fossile Brennstoffe investieren, 
sind für den Fonds aufgrund 
der in dem Ausschlusskrite-
rium verankerten Umsatz-
schwelle begrenzt, wodurch 
eine entsprechende Exposition 
teilweise vermieden wird. 

5. Anteil von nichterneuerba-
rer Energie an Energiever-
brauch und -produktion 
(Share of non-renewable 
energy consumption and pro-
duction) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Durch die in dem Ausschluss-
kriterium beinhalteten 
Schwelle wird die Investition in 
Zusammenhang zum Abbau 
und/oder Vertrieb von Kohle 
beschränkt.   
 
Der Anteil von nicht-erneuer-
baren Energien am Energie-
verbrauch wird damit indirekt 
berücksichtigt, da anzuneh-
men ist, dass die Begrenzung 
der Investitionen zu einem ver-
minderten Angebot nicht er-
neuerbarer Energie führen 
wird.  

6. Energieverbrauchs-intensi-
tät pro Branche mit hohen 
Klimaauswirkungen (Energy 
consumption intensity per 
high impact climate sector) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (9) 

Die Prinzipien 7-9 des UN Glo-
bal Compact halten Unterneh-
men an die Umwelt vorsorg-
lich, innovativ und zielgerichtet 
im Rahmen ihrer Tätigkeiten 
zu schützen. Insbesondere der 
mit Prinzip 9 UN Global Com-
pact verfolgte Ansatz, innova-
tive Technologien zu entwi-
ckeln, kann zu einer Verringe-
rung der Energieintensität bei-
tragen. Entsprechend wird er-
wartet, dass Unternehmen, 
welche keine sehr schwerwie-
genden Verstöße mit dem UN 
Global Compact aufweisen, 
beschränkte negativen Auswir-
kungen auf die Energiever-
brauchsintensität pro Branche 
haben. 

7. Aktivitäten mit nachteiligen 
Auswirkungen auf artenrei-
che Gebiete (Activities nega-
tively affecting biodiversity-
sensitive areas) 
8. Schadstoffausstoß in Ge-
wässer (Emissions to water) 
9. Sondermüll (Hazardous 
waste) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (9)  

Insbesondere wird in Prinzip 7 
des UN Global Compact der 
Vorsorgeansatz postuliert. Es 
wird davon ausgegangen, 
dass Unternehmen, welche 
keine sehr schwerwiegenden 
Verstöße mit dem UN Global 
Compact aufweisen, nur be-
schränkte negative Auswirkun-
gen auf geschützte Gebiete 
und die dort beheimateten Ar-
ten, und nur beschränkte ne-
gative Auswirkungen an ande-
ren Orten durch 
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schadstoffbelastetes Abwas-
ser oder durch Sondermüll ent-
falten.  

10. Verstöße gegen den UN 
Global Compact oder die 
OECD-Leitlinien für multinati-
onale Unternehmen (Violati-
ons of UNGC and OECD-
Guidelines for MNE) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (9)  

Sehr schwerwiegende Ver-
stöße gegen den UN Global 
Compact werden durch das 
Ausschlusskriterium fortlau-
fend überwacht. Darüber hin-
aus werden die OECD-Leitli-
nien für multinationale Unter-
nehmen über die PAI-Berück-
sichtigung im Rahmen der De-
zidierten ESG-Strategie eben-
falls fortlaufend überwacht. 

11. Mangelnde Prozesse und 
Compliancemechanismen, 
um Einhaltung des UN Glo-
bal Compacts oder der 
OECD-Leitlinien für multinati-
onale Unternehmen zu über-
wachen (Lack of processes 
and compliance mechanisms 
to monitor compliance with 
UNGC and OECD-Guide-
lines) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (9)  

Unternehmen, bei denen sehr 
schwerwiegende Verstöße ge-
gen die genannten Vereinba-
rungen auftreten, haben er-
kennbar nicht ausreichend 
Strukturen geschaffen, um die 
Einhaltung der Normen sicher-
stellen zu können, so dass da-
von ausgegangen werden 
kann, dass der Ausschluss zu 
einer Beschränkung der nega-
tiven Auswirkungen führt. Dar-
über hinaus werden die Com-
pliancemechanismen über die 
PAI-Berücksichtigung im Rah-
men der Dezidierten ESG-
Strategie ebenfalls fortlaufend 
überwacht. 

12. Unbereinigte ge-
schlechtsspezifische Lohnlü-
cke (Unadjusted gender pay 
gap) 
13. Geschlechterdiversität im 
Aufsichtsrat oder Geschäfts-
führung (Board gender diver-
sity) 
 

Ausschlusskri-
terium Nr. (9) 

Da Prinzip 6 des UN Global 
Compact auf die Abschaffung 
aller Formen von Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz abzielt 
und zudem im Rahmen der 
Prinzipien 3-6 auf die ILO-
Kernarbeitsnormen verwiesen 
wird ist davon auszugehen, 
dass der Ausschluss sehr 
schwerwiegender Verstöße zu 
einer Beschränkung negativer 
Auswirkungen führt. 

14. Exposition zu kontrover-
sen Waffen (Exposure to 
controversial weapons) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (6)  

Über das Ausschlusskriterium 
wird eine Investition in Unter-
nehmen, welche Umsatz mit 
kontroversen Waffen, bspw. 
Antipersonenminen erwirt-
schaften, ausdrücklich ausge-
schlossen.  

 

☐ Nein 
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Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide Management-
strukturen, die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, die Vergü-
tung von Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervorschrif-
ten. 

 

Die Anlagestrategie dient als 
Richtschnur für Investitionsent-
scheidungen, wobei bestimmte 
Kriterien wie beispielsweise In-
vestitionsziele oder Risikotole-
ranz berücksichtigt werden. 

 

 

 
 
 
 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifi-

schen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu er-

zielen. 

Zur Verwirklichung des Anlageziels verfolgt das Portfoliomanagement eine defen-

sive Absolute Return Strategie. Dies geschieht vor allem durch den Kauf verzinsli-

cher in- und ausländischer Wertpapiere. Zudem können bis zu 10% des Sonderver-

mögens in Anteilen offener Investmentfonds, die der gewünschten Charakteristik 

des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen, angelegt werden. Das Port-

foliomanagement verfolgt ein aktives Zinsmanagement durch Erwerb von Zinspapie-

ren unterschiedlicher Laufzeiten und aus unterschiedlichen Marktsegmenten, kom-

biniert mit einem aktiven Management des Kreditrisikos durch eine gezielte Auswahl 

von Ausstellern verzinslicher Wertpapiere unter anderem aus dem Unternehmens-

sektor oder Anleihen von Schwellenländern. Der Erwerb von Fremdwährungen und 

Vermögensgegenständen, die nicht in Euro notieren, ist nur möglich, wenn das Wäh-

rungsrisiko abgesichert ist. 

 

  Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die verbindlichen Elemente liegen in der Anwendung der dezidierten ESG-

Anlagestrategie, sowie den Ausschlusskriterien (siehe hierzu im vorliegenden 

Dokument unter “Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit 

diesem Finanzprodukt beworben?” ff.). 

 

  Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser An-

lagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es besteht kein festgesetzter Mindestsatz, welcher den Umfang der vor der Anwen-

dung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert.  

Stattdessen wird die zuvor genannte Mindestquote von mindestens 51 % des Wer-

tes des Sondervermögens an Investitionen herangezogen. 

 

  Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Un-

ternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die gute Unternehmensführung („Good Governance“) wird insbesondere dadurch 

sichergestellt, dass direkt ausschließlich in Vermögensgegenstände von 

Unternehmen investiert wird, die einen Governance Pillar Score von mindestens 2,9 

aufweisen. Damit ist gewährleistet, dass das Unternehmen in Bezug auf die 

Steuerung des Unternehmens und in Bezug auf das unternehmerische Verhalten 

(„Corporate Behaviour“) wenigstens durchschnittlich agiert. In Bezug auf Zielfonds 

wird die Gute Unternehmensführung berücksichtigt, indem nicht in Zielfonds 

investiert wird, die im kumulierten Mittelwert einen Governance Score von kleiner 

als 2,9 aufweisen und damit im kumulierten Durchschnitt unterdurchschnittlich 

abschneiden würden. 

Darüber hinaus wird ebenfalls einbezogen, ob Unternehmen schwere Verstöße 

ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-
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Die Vermögensallokation gibt 
den jeweiligen Anteil der Inves-
titionen in bestimmte Vermö-
genswerte an. 

 

 

Taxonomiekonforme Tätigkei-
ten, ausgedrückt durch den An-
teil der: 
 

- - Umsatzerlöse, die den Anteil 
der Ein- nahmen aus umwelt- 
freundlichen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln 

-  
- - Investitionsausgaben 

(CapEx), die die um- welt-
freundlichen Investitionen der 
Unter- nehmen, in die investiert 
wird, aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer grünen Wirt-
schaft 

-  
- - Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln. 

 

 

Netzwerkes, gegen die ILO-Kernarbeitsnormen oder gegen die OECD-Leitsätze für 

Multinationale Unternehmen aufweisen.  

  

 
 
 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen in Wertpapiere, die keine Aktien und 

Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, 

Investmentanteile (Rentenfonds, Gerldmarktfonds, Mischfonds), Derivate und sonstige 

Anlageinstrumente investieren. 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der 

beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, beträgt 51 % des 

Wertes des Sondervermögens. 

 

 

 

 

 

  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate tragen vorliegend nicht zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale bei und werden nur zu Absicherungs- und Investitionszwecken 

eingesetzt. 

 

 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?  
 
Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Artikel 9 der Verord-

nung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei. 

 

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirt-

schaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxono-

mieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind. 

 
 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologi-
sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 
 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder so-
ziale Merkmale 

Investitionen 

#2 Andere Investitio-
nen 
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Mit Blick auf die EU-Taxonomie-
konormität umfassen die Krite-
rien für fossiles Gas die Be-
grenzung der Emissionen und 
die Umstellung auf erneuerbare 
Energie oder CO2-arme Kraft-
stoffe bis Ende 2035. Die Krite-
rien für Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits- und 
Abfallentsorgungsvorschriften.  

 

 

  Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie6 investiert? 

 

☐ Ja:  

☐ in fossiles Gas  ☐ in Kernenergie 

 Nein 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Mindest-

prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. 

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von 

Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie- Konformität in Bezug 

auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 

während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen” alle 

Risikopositionen gegenüber Staaten. 

 

  
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  
 
Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichenden 

Tätigkeiten.  

 

   

 
 

   

 
 

 
6 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie 

zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 

beeinträchtigen – sie Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 

Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 

2022/1214 der Kommission festgelegt.  
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Investitionen einschließlich 
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und Kernenergie)
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2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*Taxonomiekonform:

Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(Ohne fossiles Gas
und Kernenergie)
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Ermöglichende Tätigkeiten 
wirken unmittelbar ermöglichend 
darauf hin, dass andere Tätigkei-
ten einen wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten sind Tä-

tigkeiten, für die es noch keine 

CO2- armen Alternativen gibt 
und die unter anderem Treib-
hausgasemissionswerte aufwei-
sen, die den besten Leistungen 
entsprechen. 
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Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestition wieder. 
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  Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlage-
zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Min-
destschutz? 
 
Unter “#2 Andere Investitionen” können Investitionen in Wertpapiere, die keine Aktien 

und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, 

Investmentanteile (Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds), Derivate und sonstige 

Anlageinstrumente fallen.  

 

Das Finanzprodukt darf bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in “#2 Andere 

Investitionen” investieren. Dabei kann der Portfolioverwalter die Investitionen in “#2 

Andere Investitionen” zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur 

Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen.  

 

Bankguthaben zur Liquiditätssteuerung sowie Index-Derivate zu Absicherungszwe-

cken und effizienten Portfoliosteuerung sind nicht explizit Teil der Nachhaltigkeitsstra-

tegie. Diese Vermögensgegenstände werden derzeit nicht eingesetzt, um die von dem 

Sondervermögen beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen und 

werden somit bei der Berechnung des Mindestanteils von Anlagen, die diese Merk-

male erfüllen, nicht berücksichtigt. Für andere Investitionen, die nicht unter die Nach-

haltigkeitsstrategie des Sondervermögens fallen, wird ein ökologischer oder sozialer 

Mindestschutz über die genannten Mindestausschlusskriterien sichergestellt. 

 

Ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz wird in Bezug auf Aktien, Anleihen und 

Investmentanteile durch das Anwenden der oben genannten Ausschlusskriterien 

sichergestellt.  

 

  

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://www.hansainvest.com/deutsch/downloads-formulare/download-center/ 

 

www


